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KarlHonay

Wien ,amDonnerstag ,den16 .Jänner1930
- . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬

KleinrentnergesetzundKleinrentnerhilfe der GemeindeWien .AufGrunddesGemein-¬
deratsbeschlusses vom31 . Mai1927wurdenvoneiner AnzahlvonBesitzernvon
TeilschuldverschreibungenderGemeindeWienAnsuchenumZuerkennungeinesZu¬
schusseszu denZinsendieser Teilschuldverschreibungeneingebracht . Trotzwie¬
derholterVerlautbarungscheintnochimmerbeivielendieserInhaberdieMei¬
nungzu bestehen ,dass die seinerzeit auf Grunddes erwähntenGemeinderatsbe¬
schlusses erfolgte Anmeldungauch die im Sinne des Bundesgesetzesvom18 .Juli
1929,B . . Bl.Nr . 251( Kleinrentnergesetz ) ,vorzunehmendeAnmeldungersetzt .Umzu
verhindern ,dass die Inhaber von Teilschuldverschreibungen der Gemeinde Wien ih¬

res Anspruches auf Grund des Kleinrentnergesetzes durch diese irrige Auffas¬

sungverlustig gehen ,wird neuerlich darauf aufmerksamgemacht ,dass derAnspruch
auf eine UnterhaltsrentenachdemKleinrentnergesetzsowiedie Anwartschaftauf
eine solche ,wennder Anspruchswerberim BundeslandeWienseinen Wohnsätzhat ,
beimBundesministeriumfür sozialeVerwaltung ,BürodesKleinrentnerfonds,Wien,

. ,Singerstrasse 17,wenn er in einer Landeshauptstadt seinen Wohnsitz hat ,beim

Amtder Landesregierung ,in den übrigen Fällen bei der nachdemWohnsitzesdes
AnspruchswerberszuständigenpolitischenBezirksbehördebei sonstigemVerlust
des Anspruchesbis längstens31 .Jänner1930anzumeldenist .

Ausgestaltungder elektrischenStrassenbeleuchtung .In dennächstenTagenwird
die neuhergestellteelektrischeStrassenbeleuchtungauf demNeubauin derKir¬
chengasse ,Gutenberggasse ,Spittelberggasse ,Gardegasse ,Fassziehergasse ,Zitterhof¬

gasse ,Mechitaristengasse ,Sigmundgasse ,Zeissmannsbrunngasseundauf demUlrichs¬
platz ,in Favoriten in der WaldgasseundBuchengasseundin Döblingin derNuss¬
waldgasseundRudolfinergasseimBetriebgesetzt .DemnächstwirdinFloridsdorf
auch die Brünnerstrasse mit der elektrischen Strassenbeleuchtungausgestattet .

- . —- —.— .——- -—
Wiederbelegung gemeinsamerGräber auf demNeustifter Friedhof .Vom1 .April an

werdendie gemeinsamenGräberin der GruppeC,Reihe3 ,Nummer1 - 13 imNeustif -¬
ter Friedhef wiederbelegt .Enterdigungen von Leichenresten aus diesen Gräbern
sind nur vor der Wiederbelegung zulässig .Die bezüglichen Besuche sind bis längs

tens %.März1930bei der Magistratsabteilung 12einzubringen .
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